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Top Nr. 1.5 
 
 
Betreff 

 
PAF 21 / B 300 – Knotenpunkt Reichertshofen; 
Asphaltdeckensanierung – Auftragsvergabe (B) 
 
 
 
 

 
Sachverhalt/Begründung 
 
Das Staatliche Bauamt Ingolstadt (StbaIN) führt am Knotenpunkt B 300 / PAF 21 im III. / IV 
Quartal 2023 Umbaumaßnahmen durch.  
Über die damit verbundene Streckenvollsperrung der PAF 21 und der B 300 kann der Abschnitt 
der PAF 21, auf dem Bauwerk über die B 300, anschließend an den Knotenpunktsumbau PAF 
21 / B 300, zeitweise nicht befahren werden. Dies bietet für den Landkreis Pfaffenhofen als 
Straßenbaulastträger im Straßenunterhalt die günstige Gelegenheit, zeitlich wie baulich, sich 
der Knotenpunktsumbaumassnahme des StbaIN anzuschließen.  
 
Die Deckschicht weißt in diesem Bereich zahlreiche und erhebliche Schäden auf. Das StbaIN 
bot an, im Zuge Ihrer Bauarbeiten die Sanierung dieses Bereiches mit durchführen zu lassen.  
Der anzunehmende Aufwand beläuft sich nach Mitteilung StbaIN über ein Angebot der Firma 
Strabag auf 49.634,00 € (brutto). Der Preis stand über öffentliche Ausschreibung zur Knoten-
punktssanierung im Wettbewerb. 
Die Begleichung des Aufwands an das StbaIN wird über Vereinbarung erst in 2024 erfolgen. 
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Finanzierung: 
 
 

Es handelt sich um eine 
 

 Pflichtaufgabe des Landkreises 
 

 Freiwillige Aufgabe des Landkreises 
 
 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt: 
 

 Nein 
 

 Ja 
 

 Gesamteinnahmen in Höhe von 
 

        € 

 Gesamtausgaben in Höhe von  
 

  49.634,00  € 

 Saldo   49.634,00  € 

     
 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle: 0.6500.5139 
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 
      
 

 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 
Haushaltsstellen: 

 
      

 
 

 im  Vermögenshaushalt Haushaltsstelle:       
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 
      
 

 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 
Haushaltsstellen: 
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Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Bau- und Vergabeausschuss ermächtigt die Verwaltung, die Sanierung über das Staatliche 
Bauamt Ingolstadt zu beauftragen. 
 
 
 
 
    genehmigt: 

 
 
 

     
Sachgebietsleiter 
Arthur Kraus 

 Abteilungsleiter 
Walter Reisinger 

 Landrat 
Albert Gürtner 
 

 
 


